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EDI weist Beschwerde betreffend Forderbeitrigen ab

Den Verantwortlichen von
Spitex-Organisationen ist
hinlanglich bekannt, dass
die Ausrichtung von
Forderbeitrdgen der AHV
an bestimmte Auflagen
gekoppelt ist. Diese
Auflagen werden von den
Bundesbehdrden systema-
tisch Uberprift und sind
ernst zu nehmen. Aus
einem Beschwerdeent-
scheid des Eidgendssischen
Departements des Innern
(EDI) vom November 2001
geht hervor, dass die
Beitragsberechtigung
aufgehoben werden kann
und dass dies auch umge-

setzt wird.

(FB) Eine Spitex-Organisation
hat 1997 ein Gesuch fiir erstma-

In Kirze

Studje
zur Arztedichte

Ob 31 drztliche Praxen pro
10°000 Einwohner/innen vor-
handen sind wie in Basel und
Genf oder nur gerade 11 wie in
Appenzell Innerrhoden — die
Arztedichte hat kaum Einfluss
auf die Zufriedenheit der Be-
volkerung mit medizinischen
Leistungen oder auf die Zahl
der vermeidbaren Todesfille.
Zu diesem Schluss kommt eine
von Santésuisse (Schweizer
Krankenversicherer) in Auftrag
gegebene Studie der beiden
Tessiner Gesundheitsbkonomen
Gianfranco Domenighetti und
Luca Crivelli. Dagegen beein-

lige Forderbeitrige gestellt. Das
Bundesamt fiir Sozialversiche-
rung (BSV) hat diesem Gesuch
entsprochen und far drei Jahre
Beitriige zugesichert. Gleichzei-
tig wurde seitens des BSV die
Auflage gemacht, dass innerhalb
dieser drei Jahre die durch das
kantonale Spitex-Leitbild vorge-
gebene Regionalisierung umge-
setzt werden und das Einzugsge-
biet eine sinnvolle Grosse auf-
weisen sollte. Die Organisation
betreut das Einzugsgebiet ciner
einzigen Gemeinde mit ca. 1500
Einwohnern. Das Leitbild hinge-
gen umschreibt, dass von einer
allgemein giiltigen Einwohner-
zahl im versorgten Gebiet nicht
ausgegangen werden konne, je-
doch wird als mittlerer Richtwert
eine Zahl von 5000 Einwohnern
angegeben.

Fusion gefordert

Im Juni 1999 machte das BSV die
Organisation auf die begrenzte
Zeit der Beitragsberechtigung
aufmerksam. Gleichzeitig wur-
den die Verantwortlichen um
Auskunft gebeten, ob und mit
welcher der benachbarten Or-
ganisationen ein  Zusammen-

flusst die Arztedichte die Zahl
der Konsultationen und der
Kosten pro Versicherten. Gen-
fer/innen und Basler/innen gin-
gen durchschnittlich 7-mal im

Jahr zum Arzt, St.Galler/innen

5-mal und Thurgauer/innen
4-mal. Laut Studie sollte eine
Dichte von 15 voll erwerbsti-
tigen Arzten resp. Arztinnen je
10°000 Einwohner/innen die
Versorgungssicherheit garantie-
ren konnen. a

Qualitat im
Gesundheitswesen

Am 4. Schweizerischen Forum
der sozialen Krankenversiche-

F=,

schluss erfolge. Die Organisa-
tion teilte dem BSV mit, dass es
vorderhand zu keiner Fusion
komme und fiithrte als Begriin-
dung insbesondere auf, dass mit
den vorhandenen  Strukturen
sehr  kostenglinstig  gearbeitet
werden konne. Erkundigungen
bei umliegenden Organisatio-
nen hiitten zudem ergeben, dass
diese  verhilinismissig — weit
ardssere Defizite aufweisen und
ein  Zusammenschluss  weder
sinnvoll, noch wirtschaftlich sei.

Beitragsstopp

Dieser Begriindung konnte das
BSV nicht folgen und verfiigte im
Oktober 2000, dass der Organi-
sation ab 2002 keine Beitrige
mehr ausgerichtet werden. Ne-
ben der fehlenden Koordination
und dem zu kleinen Einzugsge-
biet wurde weiter angefiihrt,
dass Leistungserbringer im Ge-
sundheitswesen tber festange-
stelltes Personal verfiigen soll-

rung ist die «Qualitit im Ge-
sundheitswesen — ganzheitlich
verstanden» ein Thema. Die
von der RVK Riick organisierte
Tagung findet am 23. Mai in
Zirich statt.
Fir Auskiinfte: 041 410 01 11,
d

Validation

Das Tertianum ZfP fihrt auch
dieses Jahr im Mai wieder Ein-
fihrungsseminare mit Naomi
Feil zur Validation-Methode
durch, und zwar in Bern, Ber-
lingen und Zirich.

Auskiinfte; 052 76257 57. Q

ten, damit Weiterbildung und ein
minimaler Versicherungsschutz
des Personals gewiihrleistet sei.
Gegen diese Verfiigung wurde in
der Folge beim EDI Beschwerde
erhoben.

Auflagen berechtigt

In den Erwigungen des Bc—‘
schwerdeentscheides  geht  das
EDI eingehend auf die gesetzli-
chen Grundlagen und Verord-
nungen beziiglich der Gewiih-
rung von AHV-Beitrigen ein. Es
wird festgestellt, dass das BSV
befugt ist, nach Konsultation der
zustindigen  kantonalen und
kommunalen Stellen, entspre-
chende Auflagen zu erlassen.
Das EDI kommt zur Erkenntnis,
dass diese Auflagen betreffend
die Regionalisicrung nicht um-
gesetzt wurden. Erschwerend
kommt hinzu, dass das Beharren
auf Eigenstindigkeit weder von
der Standortsgemeinde  noch
von der kantonalen Koordinati-

Alter Ego

Lange Zeit war die Miss-
handlung dlterer Menschen in
unserer Gesellschaft ein Tabu-
thema. Jetzt wurde unter dem
Namen Alter Ego die Schweize-
rische Vereinigung gegen dice
Misshandlung dlterer Menschen
gegriindet. Ziele der Vereini-
gung sind u.a.: Vorbeugung
und Bekiimpfung jeglicher
Form von Gewalt, Missbrauch
und Verwahrlosung ilterer
Menschen, Sensibilisierung der
Offentlichkeit und Forderung .
der Forschung, um das Aus-
mass dieses Phinomens in
unserem Land abschitzen zu
konnen. a



00

Schauplatz Spitex Nr.2

19. April 2002 -«

?,—ﬁ

onsstelle gestutzt wurde. Weiter
wird festgehalten, dass von Bun-
desrechts wegen kein Anspruch
auf Beitrige nach Art. 101"
AHVG bestehe und keine Hin-
weise darauf hindeuten, dass das
BSV sein Ermessen unrichtig
ausgetbt oder tiberschritten hit-
te. Aufgrund der ausfthrlich dar-
gelegten  Erwiigungen  kommt
das EDI zum Schluss, dass die
Beitragsberechtigung seitens des
BSV zu Recht aufgehoben wurde
und dass die Beschwerde abzu-
weisen sei. =k

Gelungene Renovation

Der Schauplatz Spitex hat eine
wichtige Funktion im Rahmen
der Spitex-Offentlichkeitsarbeit
der Nordost- und Zentral-
schweiz. Es ist deshalb sehr er-
freulich, dass sich immer mehr
Spitex-Kantonalverbinde an
dieser Publikation beteiligen
und so ihren Basismitgliedern
eine informative und vielseitige
Informationsplattform zur Verft-
gung stellen. Je grosser die
Trigerschaft, desto umfangrei-
cher das Heft. Mit dem neuen
Layout ist es den Verantwortli-
chen sehr gut gelungen, tber
viele Aspekte der Spitex zu be-
richten, ohne dass die Lesenden
von der Informationsmenge
buchstiblich () erschlagen wer-
den. Bilder zum Verweilen und

ein grossziigiger Textumbruch
vermitteln Ruhe und verlocken
zur weiteren Lektiire. Auch der
Einsatz der Farben ist geschickt
gewihlt, indem sich die Beitrige
der Kantonalverbiande vom tbri-
gen redaktionellen Teil klar ab-
grenzen. Der Frihlingsputz be-
kommt dem Blatt sehr gut. Ich
gratuliere  dem  Herausgeber,
dem  Spitex-Kantonalverband
Zurich, zum neuen Erschei-
nungsbild und wiinsche dem
Schauplatz-Redaktionsteam wei-
terhin viele kreative Ideen und
eine wachsende Leserschaft.

Pius Miiller,
Kommunikationsverantwortlicher
Spitex Verband Schweiz

25. Mdirz 2002

Forum
Beitrdge fiir die
Rutbrik Forum
sind willlom-
men. besonders
wenn sie sich auf
Artikel beziehen.
die im Scheiu-
platz Spitex
erschienen sind.
Die Redalktion
bebdlt sich eine
Auswabl und
Kitrzungen vor
Adresse:

Spitex Verband
Kanton ZH.
Zypressenstr: 70,
8004 Ziirich,

info@spitexzh.ch.

| Abonnieren Sie den
pitex

Zeitschrift der kantonalen Spitex-
Verbinde Ziirich, Aargau, Glarus, Luzern,
Schafthausen, St.Gallen, Thurgau

fSchaug

| d Ich bestelle ein Jahres-Abonnement (6 Ausg.) fiir Fr. 50.—
1 d Ich mochte den Schauplatz Spitex kennenlernen und

| bestelle 3 Ausgaben zum Sonderpreis von Fr. 20.—

[ O 1Ich bin Mitglied und bestelle ein Zusatzabonnement

fiir Fr. 30—

Organisation

Der Schauplatz Spitex informiert Sie iiber Pflege, Berufsalltag,
Aufgaben und Titigkeiten der Spitex.

Name

Versand:

Vorname

Adresse

Layout:

PLZ/Ort

Druck:

Telefon

' Einsenden an:

Spitex Verband Kanton Ziivich, Zypressenstrasse 70,

Redaktion:
Katbhrin Spring (Rs), Annemarie Fischer (FI), Hannes Zuberbiibler (ZU),
Fritz Baumgartner (FB), Susanne Cecio-Rbyner (CE), Heidi Burk-

bard (HB), Franz Fischer (ff). Helen jéger (Ji), Christa Lanzicher (cl)
Assistenz: Ruth Hauenstein

Impressum Schauplatz Spitex

Herausgeber:

Erscheinungsweise:
Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember

Auflage: 2300 Ex.

Abonnement:
Fiir Mitglieder gratis. Zusatzabonnement Ir. 30.-,
Abonnement fiir Nichtmitglieder Fr. 50.-.

Datum zuzustellen.

Zeitschrift der kantonalen Spitex Verbiinde Ziirich, Aargau,
Glarus, Luzern, Schaffbausen, St.Gallen, Thurgau

Spitex Verband Kanton Ziirich, Zypressenstrasse 76, 8004 Ziirich,
PC 80-17130-2, Telefon 01 291 54 50, Fax 01 291 54 59,
E-Mail info@spitexzh.ch

Behindertenwerkstdtte Ziiriwerk, Limmatstrasse 210, 8005 Ziirich

Kontext, Lilian Meier; Steinberggasse 54, 8400 Winterthur

Kiirzi AG. Werner-Kdlin-Strasse 11, Postfach 261, 8840 Einsiedeln

Redaktions- und Inserateschluss fiir die Ausgabe Nr. 3-2002:
24. Mai 2002. Wir bitten Sie, uns samtliche Unterlagen bis zu diesem

8004 Ziirich, PC 80-17130-2, Telefon 01 291 54 50,
Fax 01 291 54 59, E-Mail info@spitexzh.ch

Verwendung der Artikel nur mit ausdriicklicher Genebmigung der
Redaktion gestattet.




	EDI weist Beschwerde betreffend Förderbeiträgen ab

